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Der Verein führt den Namen „GESELLSCHAFT FÜR WISSENSMANAGEMENT e.V“ und 

hat seinen Sitz in Darmstadt. Er ist in das Vereinsregister eingetragen und verfolgt ausschließ-

lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

1 Seine Zwecke sind: 

a) die Förderung des Wissensmanagements in Theorie und Praxis, 

b) die Verbindung unter den am Wissensmanagement Interessierten im deutschen 

Sprachraum und die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu pflegen. 

 

2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 

 

3 Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

3a Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

3b Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können Mitglieder und Vorstandsmit-

glieder für ihre Tätigkeit im Dienste des Vereins, soweit es die finanziellen Verhältnisse 

des Vereins erlauben, eine Vergütung im Rahmen der Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 

26 a EstG ausgezahlt bekommen. 

 

4 Ihre Aufgaben erfüllt die Gesellschaft, indem sie u. a. 

a)  regelmäßig wissenschaftliche Tagungen veranstaltet, 

b)  internationale Tagungen auf dem Gebiet des Wissensmanagement unterstützt, 

c)  durch Preise die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet des Wissensmanagements 

fördert, 

d)  die Verbreitung von Forschungsergebnissen über Publikationen fördert, 

e)  einen lebendigen Austausch zwischen Wirtschaft, Lehre und Forschung fördert. 

 

5 Die Gesellschaft hat 

a)  ordentliche Mitglieder 

b)  Ehrenmitglieder 

c)  fördernde Mitglieder 

d)  korporative Mitglieder. 

e)  assoziierte Mitglieder 

 

5.1 ORDENTLICHE MITGLIEDER können solche Personen werden, die zur Förderung 

der Ziele der Gesellschaft beitragen wollen. Die Aufnahme erfolgt aufgrund eines 

schriftlichen Antrages. Über die Aufnahme beschließt der Vorstand. Gegen eine Ab-

lehnung des Aufnahmeantrages kann der Antragsteller Einspruch bei der Mitgliederver-

sammlung einlegen, die dann bei ihrem nächsten Zusammentreffen mit 2/3-Mehrheit 

dem Aufnahmeantrag doch entsprechen kann. 
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5.2 EHRENMITGLIEDER können auf schriftlichen Vorschlag von mindestens zwei ordent-

lichen Mitgliedern Persönlichkeiten des In- und Auslandes werden, die sich in hervorra-

gendem Maße um das Wissensmanagement oder um die Gesellschaft für Wissensmana-

gement verdient gemacht haben. Die Wahl der Ehrenmitglieder erfolgt auf Vorschlag 

des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. 

 

5.3 FÖRDERNDES MITGLIED kann jede am Wissensmanagement interessierte natürliche 

oder juristische Person werden. 

Die Aufnahme fördernder Mitglieder erfolgt durch den Vorstand. Sie bilden in ihrer Ge-

samtheit den Förderkreis, der die Gesellschaft in ihren Aufgaben unterstützt. 

 

5.4 KORPORATIVE MITGLIEDER können Berufsverbände und wissenschaftliche Gesell-

schaften sein, deren Mitglieder auf dem Gebiet des Wissensmanagements tätig sind.  

Die Aufnahme korporativer Mitglieder erfolgt durch den Vorstand. 

 

5.5 ASSOZIIERTE MITGLIEDER können Studierende sein. 

 

6.1 die ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft sind nach den Bestimmungen dieser Sat-

zung in der MITGLIEDERVERSAMMLUNG stimm- und wahlberechtigt sowie wähl-

bar. 

 

6.2 Die ordentlichen und korporativen Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen, des-

sen jeweilige Höhe die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes festsetzt. 

Für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter mit Teilzeitverträgen ermäßigt sich 

der Betrag auf die Hälfte. 

 

6.3 Den Mindestjahresbeitrag für fördernde Mitglieder setzt die Mitgliederversammlung auf 

Vorschlag des Vorstandes fest. 

 

6.4 Die Mitgliedschaft endet durch 

1. Austritt aus der Gesellschaft 

2. Ausschluss aus der Gesellschaft 

3. Tod 

4. bei Firmen und Körperschaften durch deren Löschung. 

 

Der Austritt aus der Gesellschaft (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung ge-

genüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt 

werden, wobei die Austrittserklärung spätestens am 31. Dezember des laufenden Jahres 

beim Vorstand eingegangen sein muss. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere finanzielle Verpflichtungen, bleiben hiervon 

unberührt. 

 

6.5 Der Vorstand beschließt den Ausschluß eines Mitgliedes aus der Gesellschaft mit einfa-

cher Stimmenmehrheit, wenn: 

a)  das Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Mahnung länger als 2 Jahre mit seiner 

Beitragszahlung im Rückstand ist, 
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b)  das Mitglied seine Mitgliedschaft mißbraucht oder das Ansehen der Gesellschaft 

schädigt. 

Der Ausschluß ist dem/der Betreffenden unter Angabe der Gründe schriftlich mitzu-

teilen. Dem/der Ausgeschlossenen steht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zu-

stellung des Ausschlußschreibens das Recht des Einspruchs zu. Dieser Einspruch hat 

aufschiebende Wirkung. 

 

7.1 Organe der Gesellschaft sind: 

a)  die Mitgliederversammlung 

b)  der Vorstand  

c)  der Beirat. 

Der Beirat unterstützt und berät den Verein bei der Erfüllung seiner Aufgaben und 

Ziele. Er besteht aus mindestens drei natürlichen Personen, die Mitglieder des Ver-

eins sein können, aber nicht Mitglieder des Vereins sein müssen. Der Vorstand 

schlägt geeignete Kandidaten vor, die Mitgliederversammlung stimmt über diese 

Vorschläge ab. Für die Berufung in den Beirat ist eine einfache Mehrheit erforder-

lich. Die Amtszeit der Beiratsmitglieder ist auf drei Jahre beschränkt. Eine wieder-

holte Berufung in den Beirat ist zulässig. 

 

Die Mitglieder des Beirates wählen aus ihren Reihen einen Vorsitzenden. Die Aufga-

ben des Beiratsvorsitzenden liegen in der administrativen Leitung des Beirats. So hat 

er u. a. zu den Beiratssitzungen zu laden, diese zu leiten und ein Protokoll zu erstel-

len und die Beschlüsse auszuführen bzw. über ihre Ausführung zu wachen. 

 

Die Beiräte können zu allen Sitzungen des Vorstands und der Mitgliederversamm-

lung eingeladen werden. Sie haben Zutritt zu allen fachlichen Veranstaltungen des 

Vereins, ebenso zur Mitgliederversammlung. Sie haben jedoch kein Stimmrecht, 

wenn sie nicht Mitglieder des Vereins sind. Der Vorstand kann den Ausschluß eines 

Mitgliedes aus dem Beirat mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen, wenn das 

Beiratsmitglied seine Mitgliedschaft mißbraucht oder das Ansehen der Gesellschaft 

für Wissensmanagement e.V. geschädigt hat. Der Ausschluß ist dem/der Betreffen-

den unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Dem/der Ausgeschlossenen 

steht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zustellung des Ausschlußschreibens 

das Recht des Einspruchs zu. Dieser Einspruch hat aufschiebende Wirkung. In die-

sem Fall ruht die Mitgliedschaft des/der Ausgeschlossenen im Beirat bis die Mitglie-

derversammlung darüber mit einfacher Mehrheit entscheidet  

 

7.2 Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder in geheimer Wahl mit einfa-

cher Stimmenmehrheit. 

 

7.3 Dem Vorstand gehören an der Präsident/die Präsidentin und zwei VizepräsidentInnen. 

Auf Antrag der Mitgliederversammlung können darüber hinaus dem Vorstand bis zu 

zwei weitere Mitglieder angehören. 

 

7.4 Die Amtsdauer der Mitglieder des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Die Vorstandsmitglie-

der können grundsätzlich unmittelbar anschließend zweimal wieder gewählt werden. 

Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Bestellung eines neuen Vorstandes im Amt. Bei 
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Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands ist der Vorstand berechtigt ein neues Mit-

glied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

 

7.5 Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihren Reihen den Präsidenten/die Präsidentin und 

die VizepräsidentInnen mit einfacher Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens drei 

Mitgliedern. 

 

7.6 Gestrichen. 

 

7.7 Der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Er ist bei Anwesenheit von 

mindestens drei Mitgliedern beschlussfähig und beschließt mit einfacher Stimmenmehr-

heit der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten/ 

der Präsidentin. Der Vorstand kann schriftlich abstimmen. 

 

7.8 Die Gesellschaft wird nach § 26 BGB durch den Präsidenten/die Präsidentin oder eine/n 

der Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen vertreten. Jeder ist einzelvertretungsberechtigt. 

 

8 Der Präsident/Die Präsidentin führt die Geschäfte der Gesellschaft nach den Beschlüs-

sen des Vorstandes. 

 

8.1    Dem Vorstand ist gestattet, einen besonderen Vertreter nach § 30 BGB zu bestellen. Der  

   Vorstand bestellt einen/eine Geschäftsführer/in für den Geschäftsbereich Finanzen und  

   Controlling sowie Mitgliederverwaltung als besonderen Vertreter. 

Der Umfang der Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm 

zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt. Der besondere Vertreter ist im 

Innenverhältnis zum Vorstand weisungsgebunden, nach außen kann er selbständig han-

deln. Er hat die Interessen des Vereins und der Mitglieder wahrzunehmen. Der besonde-

re Vertreter untersteht dem Vorstand. 

Die Bestellung und die Abberufung des besonderen Vertreters erfolgt durch den Vor-

stand. Der dem Geschäftsführer als besonderem Vertreter zugewiesene Zuständigkeits-

bereich wird vom Vorstand schriftlich genau festgelegt. 

Der besondere Vertreter ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender 

Stimme teilzunehmen. 

Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin als besonderer Vertreter wird in das Vereins-

register eingetragen.  

 

9 Die Mitgliederversammlung hat aus ihrer Mitte zwei Mitglieder als Rechnungsprüfer-

Innen zu bestellen, die vor der Mitgliederversammlung die Rechnungslegung des Ge-

schäftsführenden Vorstandsmitgliedes prüfen und über das Ergebnis in der Mitglie-

derversammlung zu berichten haben. 

 

10.1 Die MITGLIEDERVERSAMMLUNG muß mindestens einmal jährlich einberufen wer-

den und findet in der Regel anläßlich der Jahrestagung der Gesellschaft statt. 
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10.2 Der Präsident/die Präsidentin, oder im Falle seiner/ihrer Verhinderung der/die Vize-

präsidentIn, hat mindestens vier Wochen vorher schriftlich zu der Mitgliederver-

sammlung einzuladen und die Tagesordnung bekannt zu geben. Die Einladung gilt als 

zugestellt, wenn diese an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Mailadresse des 

Mitgliedes gerichtet ist. 

 

10.3 Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung müssen vor Eintritt in die Tagesordnung 

schriftlich gestellt und begründet werden. Über die Aufnahme in die Tagesordnung wird 

mit einfacher Mehrheit beschlossen. 

 

10.4 Die Mitgliederversammlung ist mit den anwesenden Mitgliedern beschlußfähig. 

 

10.5 Der Mitgliederversammlung obliegen: 

a)  Vorschläge, Anregungen und Beschlüsse für die Arbeit der Gesellschaft, 

b)  Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstandes sowie des Be-

richtes der RechnungsprüferInnen, 

c)  Entlastung des Vorstandes, 

d)  Festsetzung des Jahresbeitrages, 

e)  Wahl der Vorstandsmitglieder, 

f)  Wahl von Ehrenmitgliedern, 

g)  Beschlußfassung über Satzungsänderungen, 

h)  Wahl der RechnungsprüferInnen, 

i)  Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft. 

 

10.6 Soweit in der Satzung nicht eine andere Mehrheit vorgesehen ist, wird mit einfacher 

Mehrheit abgestimmt. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder. Die Auflösung der Gesellschaft kann 

nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der an-

wesenden Mitglieder beschlossen werden. 

 

10.7 Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

 

10.8 Wenn mindestens 20 % der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft schriftlich unter 

Angabe von Gründen beim Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung be-

antragen, so hat der Vorstand diese mit einer Frist von mindestens vier Wochen einzu-

berufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat die gleichen Rechte wie die 

ordentliche Mitgliederversammlung. 

10.9 Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Versammlungs-

leiter zu unterschreiben ist. 

11.  Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes fällt das 

Vermögen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit der Auflage, das erhaltene 

Vermögen ausschließlich und unmittelbar für wissenschaftliche Zwecke zu verwenden. 

 


